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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 10 Minuten. 

1. Präsident Wallner: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 12. Sitzung des Steiermärkischen Landtages und 
begrüße alle Erschienenen, im besonderen die Mit
glieder des Bundesrates. 

Entschuldigt sind: die Abgeordneten DDr. Artur 
Freunbichler, Dr. Richard Kaan, Karl Schabes, Ernst 
Taurer. 

Hoher Landtag! Der Landesvoranschlag für das 
Jahr 1958 kann erst am Nachmittag im Landtag ein
gebracht werden. Es wird daher im Einvernehmen 
mit der Obmännerkonferenz am Nachmittag wieder 
e ine Landtagssitzung stattfinden, bei der der Lan
desvoranschlag aufgelegt und dem zuständigen 
Landtags-Ausschuß zugewiesen werden wird. 

Um die Zuweisung der seit der letzten Landta'gs-
sitzung eingelangten Geschäftsstücke mit der . Zu
weisung des Landesvoranschlages verbinden zu kön

nen, schlage ich vor, sämtliche Zuweisungen auf die 
Nachmittagssitzung zu verlegen. 

Ich nehme die Zustimmung zu diesem Vorgang 
an, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Ein Einwand wird nicht erhoben. 

Nach der Tagesordnung, die ich anläßlich der Ein
ladung zu dieser Sitzung bekanntgegeben habe, wer
den wir uns zuerst mit dem Bericht des Fürsorge-
Ausschusses, Beilage Nr. 21, über die Regierungs
vorlage, Beilage Nr. 2, Gesetz zum Schutz der Ju
gend vor Verwahrlosung (Steiermärkisches Jugend
schutzgesetz) befassen. 

Dieser Bericht des Fürsorge-Ausschusses wurde 
in Druck gelegt und liegt auf, damit die Beratung 
hierüber bei Abstandnahme von der 24stündigen 
Auflagefrist schon jetzt durchgeführt werden kann. 

An zweiter Stelle werden wir die Beratung über 
die Regierungsvorlagen Einl.-Zl. 87, betreffend den 
käuflichen Erwerb der Liegenschaft in Rottenmann, 
Boda Nr. 82, vornehmen. 

Da der Finanz-Ausschuß die Beratungen über die 
beiden Regierungsvorlagen, Einl.-Zl. 86 und 38, be
treffend die Versorgung der Witwen Wilma Haase 
und Anna Fernhuber, noch nach dieser Landtags
sitzung fortsetzen wird, beantrage ich, diese beiden 
Verhandlungsgegenstände von der Tagesordnung 
dieser Sitzung abzusetzen und sie auf die Tagesord
nung der Nachmittagssitzung, bei der zuerst Zuwei
sungen vorgenommen werden, zu setzen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die mit diesem 
Antrag e inverstanden sind, eine Hand zu erheben. 

Der Antrag ist mit Zweidrittelmehrheit angenom
men. 

Eingebracht wurden folgende Anträge - Anfragen: 

der Antrag der Abgeordneten Wailner, Koller, 
Berger, Weidinger, Neumann und Ebner, betreffend 
Übernahme der Verbindungsstraße von der Bundes
straße Altenmarkt bei Fürstenfeld über Jobst nach 
Lindegg; 

der Antrag der Abgeordneten Stöffler, •Wegart, 
Edda Egger, DDr. Stepantschitz und Dr. Pittermann, 
betreffend Maßnahmen der Steiermärkischen Lan
desregierung zur Unterstützung der Aktion „Der 
gute Film". 

Die ordnungsgemäß unterstützten Anträge - An
fragen werden der geschäftsordnungsmäßigen Be
handlung zugeführt. 

Wir gehen zur Tagesordnung über. 
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1. Bericht des Fürsorge-Ausschusses, Beilage 
Nr. 21, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 2, 
Gesetz zum Schutz der Jugend vor Verwahrlosung 

(Steiermärkisches Jugendschutzgesetz). 

Berichterstatterin ist Frau Abg. Hella L e n d 1. Ich 
erteile ihr das Wort . 

Berichterstatterin Abg. Hella Lendl: Hohes Haus! 
Es liegt uns heute das Jugendschutzgesetz zur Be
schlußfassung vor. Der Lebensweg des jungen Men
schen ist von seiner Erziehung bestimmend und 
diese liegt in erster Linie in der Hand der Eltern. 
Der Minderjährige hat keine Erfahrung und ist da
her leicht beeinflußbar. Wenn er in einer schlechten 
Umwelt lebt, dann wirkt sich das für seinen, späte
ren Lebensweg und für seinen Reifungsprozeß stö
rend aus. Die Eltern haben daher nicht nur für die" 
Vorberei tung des Kindes auf die berufliche Ausbil
dung zu sorgen, sie müssen auch bestrebt sein, es 
charakterlich zu festigen, damiL es den Aufgaben 
und späteren Gefahren des Lebens gewachsen ist, 
Der Staat muß daran interessiert sein, die Bestre
bungen der Eltern zu fördern und diese, wenn nötig, 
durch entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. 

. Es ist schon sehr lange bekannt, daß der unreife 
Mensch im sozialen Leben eines besonderen Rechts
schutzes bedarf. Dadurch, daß die Mutter oft berufs
tätig ist, kann sie nicht wie früher einmal in vol
lem Ausmaß die Hüterin der Kinder sein, wir wis
sen aber auch, daß die Kinder sehr oft infolge ihrer 
Schul- und Berufsausbildung fern vom Elternhaus 
leben, müssen und dadurch oft in Schwierigkeiten 
geraten. Es ergibt sich schon allein dadurch eine 

.. Lockerung der Aufsicht durch die Eltern. Daher sind 
für einen unreifen Menschen heute die Gefahren 
des;'Lebens viel größer als zu anderen Zeiten. Es 
gibt heu te so. vielerlei Arten von Vergnügungsein
richtungen, die sich auf die unreife Jugend schäd
lich auswirken. Dazu kommt noch die Tatsache, daß 
sich d ie Jugend heute viel schneller körperlich ent
wickelt, während dies geistig langsamer vor sich 
geht. Es sind daher die Gefahrenmomente durch die 
größere Spanne zwischen beiden Reifungen für die 
Jugendlichen um so viel größer. 

Schon im J ah re 1912 wurde erstmalig ein behörd
licher Jugenschutz geschaffen und im Jahre 1922 
wurde vom Landeshauptmann in der Steiermark 
zum Schutz der heranwachsenden Jugend eine Ver
ordnung erlasseh, welcher im Jahre 1943 eine Poli
zeiverordnung folgte, die im ganzen Bundesgebiet 
Anwendung fand. I m Jahre 1947 wurde auf Grund 
des Beschlusses des Steiermärkischen Landtages die 
Jugendschutzverordnung erlassen, die im Oktober 
1955 aufgehoben wurde und seit dieser Zeit wird 
wieder die ehemalige PolizeiverOrdnung für den 
Schutz der Jugend angewendet. Die Polizeiverord
nung stammt aus dem Reichssystem und ist ein 
Fremdkörper im österreichischen Recht. Es war da
her notwendig, ein neues Landtagsgesetz zum 
Schutz der Jugend zu schaffen, das die österreichi
schen Rechtsverhältnisse und die gegenwärtigen Er
fordernisse berücksichtigt. Der Jugendschutz erfaßt 
alle Jugendlichen, auch die, die in guten häuslichen 
Verhältnissen aufwachsen. Die Maßnähmeri*7äef Ju
gendfürsorge und der Jugendwohlfahrt sind daher 
mit denen des Jugendschutzes nicht zrü/Verwechseln. 

Während die Jugendfürsorge den notleidenden Teil 
der Jugend erfaßt und eingetretene Notstände, die 
an Pflege und Erziehung entstanden sind, behebt, 
erstreckt sich der Jugendschutz auf die gesamte Ju
gend, von welcher die äußeren Gefahren des Lebens 
ferngehalten werden, sollen. Das Gesetz beinhaltet 
daher vor allem Maßnahmen, die den Minderjähri
gen bis zum 18. Lebensjahr vor den Gefahren der 
Straße, wahllosen Besuch von Gaststätten und Ver
anstaltungen, vor dem Genuß von Alkohol und Ni
kotin und vor allen schädlichen Einflüssen von 
außen schützen sollen. 

Der § 2 besagt, daß in erster Linie die Eltern die 
Erziehungsberechtigten sind und jeder Elternteil die
selben Pflichten hat. Wenn Wahlel tern oder der 
Vormund an die Stelle der Eltern treten, haben auch 
diese die Pflichten der Eltern zu übernehmen. 

Der § 3 behandelt die Gefahren der Straße und 
soll die sittliche Verwahrlosung von Minderjährigen 
unter 18 Jahren fernhalten. 

Der § 4 regelt den Besuch von Gaststätten. Da der 
Jugendliche dazu neigt, im Erwachsenen ein Beispiel 
zu erblicken und die Gastlokale geeignete Stätten 
sind, gute Sitten zu verderben, soll im § 4 durch 
Einschränkung im Gaststättenbesuch verhinder t 
werden, daß Minderjährige als Zeugen übler Manie
ren, Alkoholexzesse usw. ungünstig beeindruckt 
werden. Es soll vermieden werden, daß Minderjäh
rige in Gaststätten Anbiederungen und Belästigun
gen seitens zweifelhafter Personen ausgesetzt sind. 
Dieser Paragraph verbietet den Minderjährigen 
auch die Übernachtung in Beherbergungsbetrieben 
ohne Begleitung erziehungsberechtigter Erwachsener 
und soll damit die Möglichkeit der Vermietung von 
sogenannten Stundenzimmern genommen werden. 

Der § 4 findet keine Anwendung, wenn Jugend
liche genötigt sind, ihre Hauptmahlzeiten in e iner 
Gaststätte einzunehmen, oder wenn sie sich in Be
gleitung erziehungsberechtigter Erwachsener auf 
Wanderungen, Reisen oder Ausflügen befinden. 

Der § 5 regelt den Besuch Von Kino, Theater und 
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen. Es soll ver
mieden werden, daß Minderjährige unter 14 J ahren 
zu später Stunde, insbesondere nach Einbruch der 
Dunkelheit, allein den Heimweg antreten müssen. 

Der § 6 regelt den Besuch von Nachtlokalen, Bars, 
Kabaretts u. dgl.; den Jugendlichen wird der Be
such unter 18 Jahren verboten. Die hier genannten 
Lokale und Veranstal tungen sind vorwiegend dem 
Vergnügen Erwachsener bestimmt. 

Der § 7 behandelt Tanzveranstaltungen und 
verbietet Jugendlichen unter 16 J ahren den Aufent
halt bei öffentlichen Tanzlustbarkeiten. Bei Jugend
lichen von 16 bis 18 Jahren in Begleitung Erzie
hungsberechtigter gilt diese Einschränkung nicht. 
Es wurde bewußt auf-dieses Verbot verzichtet, wei l 
die Gefahr besteht, daß sonst Minderjährige von 
ihren Begleitpersonen allein zu spater Nachtstunde 
auf den Heimweg geschickt werden, und sie dann 
noch größeren Gefahren ausgesetzt sind, als wenn 
sie mit dem Erziehungsberechtigten bis zum Schluß 
der Veranstal tung bleiben. 

Dfer § 8 verbietet den Minderjährigen unter acht
zehn Jahren den Genuß voii Branntwein undibrariht-
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weinhal t igen Getränken, den Jugendlichen unter 
16 J ahren jede Art von alkoholhaltigen Getränken, 

§ 9 betrifft das Rauchverbot und ist Minder
j äh r igen unter 16 Jahren das Rauchen überhaupt 
und Minderjährigen von 16 bis 18 Jahren das Rau
chen in der Öffentlichkeit verboten. Die Verbote 
de r § § 8 und 9 sind vom gesundheitlichen Stand
punkt so s treng gehandhabt, weil Alkohol und Ni
kotin für den jugendlichen Organismus schädlich 
sind und zur Süchtigkeit führen können. Die Ein
schränkung von 16 bis 18 Jahren wurde deshalb ge
macht, weil zu befürchten ist, wenn die Jugend
lichen im Schulbereich rauchen, daß sie jüngere Ju
gendliche ebenfalls , zum Nikotingenuß verleiten 
können. 

An den im § 10 angeführten Glücksspielen um 
•Geld und Geldeswert dürfen Jugendliche unter 
18 Jahren nicht teilnehmen, ausgenommen sind die 
•behördlich genehmigten Spiele Tombola, Lotterie 
und Totospiele. 

§§ 13, 14 und 15 behandeln die allgemeine Ver
antwortlichkeit für jedermann sowie die besonderen 
Pflichten der Erziehungsberechtigten und der Unter
nehmer und Veranstalter. 

Ausnahmen sind im § 16 festgehalten, wonach 
-verheiratete Minderjährige unter 18 J ahren gleich-
7,uhalten sind jenen, die das 18. Lebensjahr vollen-. 
<det haben. Die Ehemündigkeit ist bei Männern mit 
18 und bei Frauen mit 16 Jahren gegeben. Mit 
^Rücksicht auf das bestehende Eheband ist der Ju-
•gendschutz überflüssig, da der Jugendschutz bei Er
reichung des 18. Lebensjahres endet. 

Gegen Zuwiderhandelnde sind im § 17 Strafen 
vorgesehen, die für Minderjährige mit Geldstrafen 
bis zu 300 S oder Arrest bis zu 8 Tagen festgesetzt 
sind, wobei Freiheitsstrafen gegen Minderjährige 
in deren Freizeit zu vollziehen sind. Für Erziehungs
berechtigte kann die Strafe auf 3000 S oder bis zu 
14 Tagen Arrest ausgedehnt werden. 

Der § 18 spricht von freiwilligen Jugendhelfern, 
Nachdem das Jugendwohlfahrtsgesetz freiwillige 
Jugendhelfer vorgesehen hat, sollen die freiwilligen 
Jugendhelfer aus dem Jugendwohlfahrtsgesetz die 
gleichen sein, wie wir sie im Jugendschutzgesetz 
uns vorstellen, so daß keine separaten Jugendhelfer 
für das Jugendschutzgesetz herangezogen werden 
sollen. 

Durch dieses Gesetz wird den Eltern, Lehrern und 
al len Erziehungsberechtigten die Aufgabe wesent
lich erleichtert. Es wird die Jugend durch diese Maß
nahme eine ungestörte und normale Entwicklung 
nehmen. 

Die Mitglieder des Fürsorge-Ausschusses haben 
sich mit diesem Gesetz in 3 Sitzungen eingehend 
beschäftigt und es waren einige Abänderungen von 
Paragraphen notwendig. Nach diesen Abänderun
gen wurde das Gesetz vom Fürsorge-Ausschuß ein
stimmig beschlossen und ich stelle für den Fürsorge-
Ausschuß an das Hohe Haus die Bitte,' diesem Ge
setzentwurf seine Zustimmung zu geben. 

Abg. Edda Egger: Hoher Landtag! Wie schon die 
Berichterstatterin ausgeführt hat, betrifft dieses Ge
setz zum Unterschied von dem letzthin verabschie

deten Jugendwohlfahrtsgesetz unsere gesamte Ju
gend und nicht nur den notleidenden Teil unserer 
Jugend und im Grunde auch überhaupt uns alle, 
weil j a nicht nur die Jugend vor Gefahren bewahr t 
werden muß, sondern wir alle aktiv mitwirken sol
len, daß die Jugend vor solchen Gefahren bewahrt 
wird. Die Notwendigkeit des Gesetzes ist schon von 
der Berichterstatterin erklärt worden, ich möchte 
dem noch hinzufügen, daß die Jugend heute nicht 
nur anfälliger ist gegen verschiedene Gefahren, son
dern daß auch der Schutz, den die Jugend durch 
die Allgemeinheit genießt, geringer ist als früher, 
weil die al lgemeinen Sitten nicht so fest gefügt 
sind, wie das früher einmal der Fall war. Die Tat
sache, daß es nicht mehr so feste Sitten gibt, ist 
auch nachteilig für die Erziehungsberechtigten. Die 
Eltern oder überhaupt 'Erwachsenen sind dadurch 
unsicher geworden und können oft selbst kaum 
mehr entscheiden, wie weit ihre Pflichten gehen. 
Auch kann man im allgemeinen ein Nachlassen 
der Verantwortungsfreude der Menschen feststel
len, indem die Erwachsenen ihre Verantwortung 
abschieben, wo es ihre Pflicht wäre, den Jugend
lichen Halt zu geben durch feste Verbote. 

Darum ist heute ein solches Gesetz wiederum 
notwendig geworden und weil es für die gesamte 
Bevölkerung von Wichtigkeit ist und für alle ver
ständlich sein soll, waren für uns bestimmte Richt
linien für das Gesetz maßgebend. Wir haben es 
daher für notwendig befunden, dieses Gesetz mög
lichst lebensnah, einfach und verständlich zu hal
ten. Wir sind manchen Empfehlungen des Verfas
sungsdienstes nicht gefolgt, weil wir es für rich
tiger halten, daß k lar und einfach ausgedrückt ist, 
was das Gesetz beabsichtigt. Es ist in der Praxis 
nicht ausreichend, wenn darauf hingewiesen wird, 
daß Ähnliches schon im Jugendwohlfahrtsgesetz ge
sagt ist. Gerade im Jugendschutzgesetz, das für 
alle von Wichtigkeit ist, muß klar gesagt werden, 
was damit gemeint ist. Es ist auch notwendig, daß 
dieses Gesetz in manchen Bestimmungen ziemlich 
elastisch ist, weil es Schutzbestimmungen fürs Le
ben sind und das Leben sich nicht einfach in s tarre 
Forrhen pressen läßt. 

Als Zweites war uns maßgebend, daß das Ge
setz tatsächlich von allen eingehalten werden kann. 
Es soll sowohl von den Erziehungsberechtigten be
jaht werden können wie es auch der Jugend im 
täglichen Leben möglich sein soll, es einzuhalten, 
ohne daß der unverdorbene normale Jugendliche 
in seinem alltäglichen Lehen Gefahr läuft, dieses 
Gesetz brechen zu müssen. Für die Jugend ist es 
ein nicht wieder gut zu machender Schaden/ wenn 
sie gewohnheitsmäßig, dazu kommt, Gesetze,zu mißr 
achten-oder zu brechen. Wir ikönnen immer »wieder 
feststellen, daß damit das. Rechtsempfinden- ;der Ju 
gendlichen tatsächlich zerstört . werden «kann. Wir 
haben in den letzten Jahrzehnten diese.:Erfahrung 
des öfteren machen können und mir scheint, daß ge
rade bei, solchen Gesetzen wie> detrn vorliegenden die 
Gefahr besonders groß ist. Wenn es sich^um krimi
nelle Dinge handelt, ist meist das . innere -Empfin^ 
den selbst s tark genug, um den Jugendlichen en-
kennen zu lassen, daß er ein Gesetz-'bricht. Bei An
lässen, d ie un ter die Bestimmungen dieses Jugend-
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Schutzgesetzes fallen, - ist diese innere Stimme 
nicht so groß, es fällt dem Jugendlichen leichter, 
solch ein Gesetz zu mißachten. Das kann zur Ge
wöhnung führen, allgemein Gesetze zu mißachten. 

Wir sollen daher solche Gesetze-nicht so leicht 
nehmen und wirklich so verfassen, daß sie im All
tag auch eingehalten werden können und nicht ge
brochen werden. Nur so werden wir in den Jugend
lichen das Rechtsempfinden erhalten und verstär
ken können, so daß sie dann auch als Erwachsene 
wissen, was Recht und Unrecht ist. Wir müssen 
daher immer wieder bei diesem Gesetz bedenken, 
daß es nicht für Extremfälle geschaffen ist, sondern 
daß es für unsere ganze Jugend, für unsere nor
male und noch gesunde Jugend gilt. Wir wollen 
daher nicht mit allzu s t rengen Maßnahmen vorge
hen, denn solche führen hur zu leicht zu Über
tretungen. Die Jugend will j a auch Selbstverant
wortung tragen, ihre Kraft erproben können und an 
ihren Aufgaben wachsen, daher wollen wir ihr den 
Raum nicht zu eng ziehen, sondern auch ihrer eige
nen Verantwortung noch die Entscheidung überlas
sen, was Recht und Unrecht ist. 

Das waren im al lgemeinen die Grundsätze, die 
uns bei unseren Beratungen geleitet haben und im 
besonderen können wir sagen, daß' z. JB. die Ver-
antwortungspflicht der Erwachsenen gegenüber der 
Jugend in den §§ 11, 13, 14 und 15 besonders deut
lich ausgeführt ist. Das ist auch "ein Unterschied 
dieses Gesetzes gegenüber der früheren Polizeivef-
ordnung und sonstigen Bestimmungen, die das nicht 
so klar ausgeführt haben. Hier wird ganz genau 
festgelegt, welcherlei Pflichten nicht nur die Er
ziehungsberechtigten, sondern auch ändere Perso
nen, so z. B. die Unternehmer und Veranstalter; 
ob es sich um Kinos, Theater, Gaststätten, Tanzver
anstaltungen, Glücksspielen usw. handelt, der Ju
gend gegenüber hafoen. Was die Verantwortung 
der Erwachsenen hier besonders betont, ist, daß 
wir nicht nur die Jugend vor Tätigkeiten schützen 
wollen, die ihr schaden können, sondern auch, daß 
wir den Erwachsenen verbieten, der Jugend solche 
Tätigkeiten zu ermöglichen. Es wird also die Ver
antwortungspflicht der Erwachsenen immer beson
ders herausgestellt . Etwas weniger streng sind die 
Bestimmungen, die den Gasthausbesuch von Ju
gendlichen bzw. den Heimweg regeln, damit die 
Jugend hier nicht unnötig in Konflikte kommt. 

Daß wir zur Durchführung dieses Gesetzes frei
willige Jugendhelfer brauchen, hat ja schon die Be
richterstatterin betont- Ich möchte noch hinweisen, 
daß in der Abfassung des § 8, den Alkoholgenuß 
betreffend, ein Wort fehlt, und zwar das Abschluß^ 
wort „verboten". Es muß hier also richtig heißen: 
„Minderjährigen unter 18 J ahren ist der Genuß 
von Branntwein und branntweinähnlichen Geträn
ken, Minderjährigen unter 16 Jahren auch der Ge
nuß von anderen alkoholhaltigen Getränken v e r 
b o t e n . " Ich bitte, dieses Wor t noch einzufügen. 

Abschließend möchte ich sagen, es ist im Grund 
zu bedauern, daß wir mit dem vorliegenden Ge-
setizesentwürf ein Lebensg/ebiet, das eigentlich der 
freien Verantwortung der Menschen überlassen sein 
sollte, dutch Verbote und Vorschriften regeln müs
sen. Aber wir Wissen, daß" die heutigen Lebens

verhältnisse ein solches Gesetz zum Schutz der Jun
gend notwendig machen. 

Wi r haben die vorliegende Fassung gründlich 
beraten, wir stimmen ihr zu und hoffen von gan
zem Herzen, daß sie sich zum Wohle unserer J u 
gend auswirken wird. (Allgemeiner Beifall.) 

Landesrat Maria Matzner: Hoher Landtag! Meine 
Damen und Herren! Ich habe den Ausführungen 
meiner beiden Vorredneriimen nicht mehr viel h in
zuzufügen. Es handelt sich bei diesem Gesetz um 
ein Verbotsgesetz. Um ein Gesetz, das den Jugend
lichen eine Reihe von Dingen, wie z. B. den Be
such von öffentlichen Orten usw. verbietet und d a s 
unter anderem auch das Herumtreiben auf de r 
Straße verbietet. Und gerade zu diesem Wor t 
„Herumtreiben" möchte ich einiges sagen. Dieses 
Wor t ist dem Fachmann seit jeher gut bekannt, und 
nicht nur der Polizist, auch der Jugendhelfer weiß, 
was darunter zu verstehen ist. Es ist auch, im Ge
setz enthalten, und wenn das ein Nichtfachmann 
liest, wird er vielleicht vermuten, daß es eine Hand
habe sein könnte, um ganz willkürlich gegen junge 
Menschen, die in der Nacht vom Theater oder VÖITL 
der Schule, wenn auch nicht auf dem kürzesten 
Weg, nach Hause gehen, von seifen der Sicherheits
beamten einzuschreiten. Das ist aber nicht d e r 
Sirin und Inhalt dieses Wortes. „Herumtreiben" 

. bedeutet für den seit Jahrzehnten auf dem Gebiet 
der Jügendwohlfahrt und Jugendfürsorge Tät igen 
nicht, daß ein Jugendlicher von der Schule, vom 
TheäWr 'oder von einer sonstigen Verans ta l tung 
nach Hause geht, sondern es bedeutet das Herum
stehen" i n der Dunkelheit, i rgendwo vor Lokalen 
"0dfer;;Hau'stoTen, was nach der Auffassung dieses 
Gesetzes verboten ist. Es wird sicherlich nicht so
fort anit einer Anzeige vorgegangen werden, son
dern e s wird wie bisher vorgegangen, indem d e r 
Jugendliche verwarnt wird. Aber gerade dieses 
Herumstehen, wie z. B. am Jakominiplatz und in 
seiner engeren Umgebung, birgt große Gefahren 
für den jungen Menschen. 

Wei ters wird im Jugendschutzgesetz nicht nu r 
davon gesprochen, daß bestimmte Handlungen al
len Jugendlichen bis zu 18 Jahren verboten sind, 
sondern man hat sich zu einer Altersstutfung ent
schlossen, und man findet hier Maßnahmen, die für 
Jugendliche unter 16 Jahren noch nicht, solchen 
von 16 bis 18- Jahren aber z. B. erlaubt sind. 

Ich darf sagen, die Auffassung, die ents tehen 
könnte, daß hier allumfassende Vetbotsmaßnah-
men getroffen wurden, entspricht nicht den Tatsa
chen. Wir gehen davon aus, was aus den Statisti
ken von straffälligen Kindern und Jugendlichen aus 
dem Jahre 1956 sich herausstellt, daß in den e in
zelnen Bezirken nicht ganz 1 Prozent, in anderen-
Bezirken nicht ganz 5 Prozent straffälliger Jugend
licher festzustellen sind. Der Prozentsatz beweist , 
daß die Zahl der Jugendlichen, auf die das Gesetz 
angewendet werden müßte, sehlr gering ist. W o 
mit auch jede Überschätzung und Überwer tung 
des Begriffes der „Halbstarken" widerlegt we rden 
kann. Auch auf dem Gobi et der Jugendfürsorge 
fällt immer das besonders auf, was sich; straffällig 
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gemacht hat. Alles andere geht j a in Ordnung und 
fällt nicht auf. Und das Gott sei Dank der überwie
gende Teil der heut igen Jugend in unserem Land. 
Das muß ich hier ganz besonders betonen und da
mit für die Jugend eine Lanze brechen, die sich ab
solut verantwor tungsbewußt zeigt und in der Lage 
ist, wenn auch nicht immer vorbildlich, doch einen 
Großteil der Verantwortung gegenüber der Ge
meinschaft selbst zu t ragen. 

Was uns allen freiwillig auf dem Gebiet der Ju
gendfürsorge Tätigen und darüber hinaus allen ver
antwortungsbewußten Menschen klar sein muß, ist, 
daß man durch vorbeugen mehr erreichen kann als 
durch noch so viele Verbotsmaßnahmen. 

Wir haben die Verpflichtung, nicht nur Jugend
liche bei kleinen Übertretungen zur Verantwortung 
zu ziehen, sondern ihnen auch Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung zu schaffen, in Heimen, in Clubs 
usw., damit der Jugendliche nicht zu verbotenen 
Filmen usw. gehen muß, damit er sich nicht auf 
der Straße herumtre iben muß, sondern bei den für 
ihn bestimmten Organisationen und Einrichtungen 
seine Freizeit sinnvoll verbringen kann. 

Verweisen möchte ich darauf, daß wir seit Jah
ren bemüht sind, Erziehungspröbleme der Jugend 
und Fürsorgeprobleme in verschiedenen Organisa
tionen zu lösen, weil wir damit glauben, hier vor
beugende Maßnahmen gegen den an sich kleinen 
Prozentsatz krimineller Jugendlicher geschaffen zu 
haben. 

Ich danke noch allen Mitgliedern im Fürsorge
ausschuß für ihre Aufgeschlossenheit auf diesem 
Gebiet und k ann nur versichern, daß die Sozia
listische Partei wie bisher sich auf dem Gebiet der 
Jugendwohlfahrt immer positiv einsetzen wird. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Das Schlußwort hat die Frau Berichterstatter. 

Berichterstatter Abg. Hella Lendl: Hoher Landtag! 
Ich bitte, in dem heute neu aufliegenden Druck 
im § 8 die Richtigstellung der Frau Abg. Egger auf
zunehmen, wonach der § 8 nun lauten soll: 

„Minderjährigen unter 18 Jahren ist der Genuß 
von Branntwein und branntweinhält igen Geträn
ken, Minderjährigen unter 16 Jahren auch der Ge
nuß von anderen alkoholhaltigen Getränken v e r 
b o t e n . " 

Dieses Wor t , ,verboten" wurde übersehen, in dem 
neuen Druck festzuhalten. 

Präsident: Wi r schreiten zur Abstimmung. Ich er
suche die Abgeordneten, die diesem Gesetz zustim
men, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Das Gesetz ist angenommen. 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 87, betreffend den 
käuflichen Erwerb der Liegenschaft in Rottenmann, 

Boda Nr. 82. 
Berichterstatter ist Abg. Hofbauer. Ich erteile ihm 

das Wort . 

Berichterstatter Abg. Hofbauer: Hoher Landtag! 
Die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 87, betrifft den 

käuflichen Erwerb der Liegenschaft Boda Nr. 82 in 
Rottenmann. Der Kaufpreis beträgt 220.000 S und 
der Besitz umfaßt ein villenartiges Gebäude, hat 
zirka 2000 m2 unverbauten Grund und 30 schöne 
Obstbäume. Die Liegenschaft ist deswegen preis
wert und zum Ankauf anempfohlen, weil sie nur 
5 bis 6 Gehminuten vom Rottenmanner. Kranken
haus entfernt ist. Der Kauf ist deswegen zu befür
worten, weil in den Räumen 14 Anstaltsbedienstete 
eine Unterkunftsmöglichkeit finden können. Außer
dem ist noch zu erwähnen, daß das Haus in schöner 
sonniger Lage liegt. Der vom Besitzer geforderte 
Kaufpreis ist von Amtssachverständigen als an
nehmbar befunden worden. Da man die Wohn
räume dringend braucht und im Hinblick auf den 
günstigen Kaufpreis hat sich die Landesregierung 
und in seiner letzten Sitzung der Finanzausschuß 
mit dieser Vorlage eingehend beschäftigt und ein
stimmig ohne Debatte zur Kenntnis genommen. 
Ich stelle namens des Finanzausschusses den An
trag: 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
„Der Ankauf der Liegenschaft in Rottenmann, 

Boda Nr. 82, wird gemäß § 15 Abs. 2 lit. d des 
Landesverfassungsgesetzes genehmigt." 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor. Wi r 
schreiten zur Abstimmung und ich ersuche die Ab
geordneten, die mit diesem Antrag e inverstanden 
sind, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

Damit haben wir die beiden Tagesordnungs
punkte der Vormittagssitzung erledigt. 

Ich verlautbare, daß der Finanzausschuß heute um 
14 Uhr 30 im Verhandlungszimmer Nr. 18/11 die 
Beratungen über die beiden Regierungsvorlagen, 
Einl.-Zahlen 86 und 88, betreffend die Versorgung 
der Witwen Vilma Haase und Anna Fernhuber 
fortsetzen wird. Die Mitglieder des Finanzausschus
ses werden eingeladen, sich rechtzeitig zu dieser 
Sitzung einzufinden. 

Die nächste Landtagssitzung wird für heute nach
mittag, 15 Uhr, einberufen. Programm: Zuweisun
gen und die Verhandlungen über die beiden Regie
rungsvorlagen, Einl.-Zahlen 86 und 88. Dieses Pro
gramm ist zu Beginn dieser Sitzung festgelegt wor
den. 

Die Landtagssitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 10 Uhr 40 Minuten.) 

Steierm. Landesdrucheret, Gras. — 92-58 
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